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Pressemitteilung
Zu 35 Jahre „Fristenlösung“
In den Medien wurde berichtet, dass anlässlich „35 Jahre Fristenlösung“ auch die „Entkriminalisierung“ der Abtreibung und „Abtreibung auf Krankenschein“ ohne Berücksichtigung ethischer Überlegungen gefordert werden. Der Präsident des Katholischen Laienrates Österreichs weist nachdrücklich auf die Position hin, die der KLRÖ seit jeher vertritt:
- Nach dem österreichischen Strafgesetz ist Abtreibung grundsätzlich verboten und strafbar und soll es auch bleiben, da sie Tötung eines werdenden menschlichen Lebens ist, das seit der Verschmelzung von Samen- und Eizelle mit allen Anlagen als eigenständiges Lebewesen grundgelegt ist. 
- In der „Fristenregelung“ verzichtet der Gesetzgeber unter bestimmten Bedingungen auf die Strafbarkeit, ohne jedoch das grundsätzliche Verbot aufzuheben. Daraus ein „Recht auf Abtreibung“ abzuleiten, widerspricht dem Sinn und dem Buchstaben der gesetzlichen Regelung. Diese Abtreibung kann auch nicht eine „ganz normale medizinische Leistung“ (auf Krankenschein) sein, da es sich nicht nur um die Entfernung eines „Teils“ des mütterlichen Körpers, sondern um die Beendigung des Lebens eines zwar von der Mutter abhängigen, aber doch eigenständigen Lebewesens handelt.

- Es geht daher nach wie vor darum, vorzubeugen und alles zu tun, damit Frauen bzw. Eltern nicht in der Abtreibung die einzige Lösung einer Konfliktsituation sehen. Beiträge  dazu leisten sollten rechtzeitige Information über Sexualität und Empfängnisregelung, aber auch Sexualerziehung in der Familie und in der Schule, die auf eine verantwortete Beziehung vorbereitet, und eine vor dem Gewissen verantwortete Empfängnisregelung und Elternschaft.
- Bei einer ungeplanten bzw. ungewollten Schwangerschaft muss in der Beratung auf Hilfen, Unterstützungsmöglichkeiten und auch auf die Freigabe zur Adoption hingewiesen werden. 

- Eine Trennung zwischen dem beratenden Arzt und dem die Abtreibung durchführenden Arzt sowie ein zeitlicher Abstand zwischen Beratung und Abtreibung sollte eine der „flankierenden Maßnahmen“ sein, die bei Einführung der Fristenregelung in Aussicht gestellt, aber nie durchgeführt worden sind. Auch die statistische Erhebung der Zahl der Abtreibungen und der Motive dafür könnte eine Grundlage für vorbeugende Hilfsmaßnahmen sein.

- Zusätzlich zu den bestehenden Hilfsfonds für Schwangere (in Not), die von kirchlichen und anderen Institutionen eingerichtet worden sind, sollte auch an die Einrichtung eines staatlichen Hilfsfonds gedacht werden.  
